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beſonders der kleineren Schulkinder willen, gemeinſame nd
Qute Beſchäftigung wenigſtens ehr vielen Tagen und bei ein⸗
zelnen ellen der heiligen für durchaus nothwendig. Er
läßt zuweilen Aſſende Meßgebete aus Mo hr's „Cantate“, Kone⸗
berg's „drei Schulmeſſen vorbeten; ein nderes Mal bis zur
Wandlung ſtill (ten und dann nach einem kurzen Einleitungsgebete
eine Anzahl von Vaterunſer mit Bezeichnung beſtimmter Anliegen
oder ein Geſätzlein des Roſenkranzes eten, wohl auch ern Vaterunſer
zu ren eines beſonders bekannten eiligen, deſſen Feſt eben
gefeier ird Endlich das eigene cbe des Prieſters zu Gott, daß
Er den Kindern die nade chenken möge, mit wahrer Andacht
dem eiligen er beizuwohnen. Manche dieſer Mittel werden bei
den wenigen, dem Catecheten gegönnten Unterrichtsſtunden leider

in ſehr beſchränktem gebrau werden können; die
Sub 5.— aufgezählten ⁊òC N⁊)z)¹üiywi cheinen uns beſonders beachtenswerth und
anwendhbar.

St. Oswald Pfarrvicar ſeph Sailer

VII he Einwilligung für minderjährige
ra

erſ

en.) Paulus, 30 Jahre alt, edig, atholiſch,
beheimatet 3u In Oberöſterreich, Im Elternhauſe wohnhaft, und
14, ledig, atholiſch, ebenfalls Im Elternhauſe wohnhaft 37 ahre
alt, elde zur Pfarre gehörig, und dem ſeit kurzer Zeit i J;
wirkenden Pfarrer uur „bbm ehen aus“ bekannt, melden ſich zur
Eheſchließung. les au ganz gla ab, * ergibt ſich kein Hinder⸗
niß, kein Verbot, und zwei Tage nach der ritten Eheverkündigung
erfolgt die Trauung.

Ungefähr Monate nach dieſer Trauung wir dem arr
amte J von dem zuſtändigen Bezirksgerichte ein XOIIO‚
Trauungsſchein für Paulus und ydia abverlangt, welcher demſelben
auch unverweilt zugefertigt ird Schon etliche Tage nach Abſendung
dieſes EXxoffo-Scheines erhält das Pfarramt von emſelben Bezirks⸗
gerichte die Aufforderung, ſich darüber äußern, * den
Paulus, der 10 ereits mit Decret vom unter Curatel geſtellt
worden ſei und ſomit für ſich allein keine giltige Verbindlichkeit
eingehen könne, mit Rückſicht auf des zur Ehe
ſchließung zugelaſſen habe

Dem Pfarrer Urde beim Durchleſen dieſer ote heiß und
alt. Nachdem ſich die wogenden Fluthen von Vorwürfen äber ſein
Ungenaues orgehen, iber den Ausgang dieſer leidigen Angelegenheit ꝛe.

geebnet hatten, griff ELr nach den ihm Gehote ſtehenden
Hilfsmitteln und fand Iun denſelben auch bald den gewünſchten
beruhigenden Aufſchlu

Den erſten and Im §8 94 des B., welcher
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Qute „Die Ungiltigkeit einer Ehe welcher eines der in den 56,
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 75 und 119 angeführtener
Im Wege iſt von Amtswegen unterſuchen. In allen übrigen
Fällen muß das Anſuchen derjenigen, 4 durch die mit einem
Hinderniſſe geſchloſſene Ehe In ihren Rechten gekränkt worden ſind,
abgewartet werden.

„Offenbar“, raiſonnierte der Pfarrer, „hat der ater ſeinen
Paulus unter Urate ſtellen laſſen alſo kann auch uur durch
die Eheſchließung In E Rechten gekränkt worden ſein; denn eS iſt
10 doch ganz unglaublich, daß der bei einem ater wohnende Paulus
ohne Wiſſen und Wollen ſeines Vater geheiratet habe Alſo den
ater vernehmen!“ Das geſchah, und nach vorausgeſchickter
Erörterung dieſer Angelegenheit wurde mit dem ater en Protokoll
aufgenommen, worin derſelbe erklärte, EU habe die Eheſchließung
ſeine Sohnes gewußt und dieſelbe auch gewollt, ſei ogar beim
Eheſchließungsacte perſönlich Unter den übrigen Gäſten
geweſen.

Den zweiten 10 gewährte dem Pf die Entſcheidung
des oberſten Gerichtshofes Februar 1876 Nr 1166 über
den de we beſagt, „daß die Einholung der
Zuſtimmung des Vaters zur Verehelichung an keine beſtimmte Form
gebunden iſ 4

Nun war die Aeußerung an das Bezirksgericht l
machen. Sie autete dahin, daß der gefertigte Pfarrer keine Kenntniß
von dem Umſtande und auch N die mindeſte Urſache zur Ver
muthung hatte, daß Paulus Unter Uurate daß das Ehe
vorhaben vorſchriftmäſſig dreimal verkündet und kein Hinderniß zur
Anzeige gebracht worden ſei, daß der ater aut anruhenden Protokolles
Um die Eheſchließung eines Sohnes gewußt und dieſelbe auch gewollt
habe, 10 ſogar bei erſelben erſönli geweſen ſei, was
doch Beweis für ſeine Einwilligung iſt

Auf dieſe Aeußerung hin erfolgte keine weitere dießbezügliche
Amtshandlung Seitens des Bezirksgerichte?. Und die Moral
von der Geſchichte?

Wenn der Pfarrer nicht ganz um die Verhältniſſe
der Brautperſonen weiß, unterlaſſe nie, ezügli des

zu fragen, etwa in der Orm: „Sie ſind zweifelsohne
Im en enuſſe der bürgerlichen Re oder: „Sie ind durch
ni gehindert, für ſich allein eine giltige Verbindlichkeit einzugehen 9⁴⁰

Der Pfarrer ſich durch die angezogene Entſcheidung
des oberſten Gerichtshofes vom Februar 1876 10 nicht dazu
verleiten, bei der Eheſchließung Minderjähriger ſich mit einer nur
mündlichen Einwilligung des ehelichen Vaters begnügen, ſondern
verlange dieſelbe immer —  chriftlich, 1e nach Umſtänden en  eder auf
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Stämpel und mit legaliſirter Namensfertigung, oder protokollariſch,
oder Im Trauungsbuche Denn iſt auch die Einholung dieſer
Zuſtimmung keine beſtimmte Form gebunden, ſo hat man doch
auch mit dem Sprichworte zu rechnen: „Non St III mundo. quod

St III actis“. und 510 VOSII0 Mhere 1e Mie spalle“. iſt
für den Pfarrer auch in dieſer Iuſt immer das

inz Ferdinand Stöckl, Pfarrproviſor.
(Das Kreuz nd Fahnentragen bei roceſ

ſionen.) Bei allen Proceſſionen wird das Kreuz als Triumph
zeichen vorangetragen. Wie ſoll eS aber 2 werden? Faſt
allgemein ird bei uns das reuz ſo getragen, a) daß das Bild
des Gekreuzigten auf die nachfolgenden Gläubigen ſchaut, und

mancherorts pflegt der Subdiacon (in der Proceſſion ad fere-
TUM nach dem Requiem, für das „Libera“) eS mit bedecktem
Haupte zu tragen un 8 mit bedecktem Haupte währen des
„Libera“ 3u halten) Nun aber iſt vorgeſchrieben, daß das
Kreuz werde, daß die Rückſeite des Bildes de Ge
kreuzigten auf den nachfolgenden Clerus un auf das nachfolgende
Volk) gerichtet ſei, ſo daß eS den N  ein hat, als ob Chriſtus
voranginge, „Ita Ut effigies Crucifixi subsequenti 6'O (et POpulo)
eH vertat, quas! TIStUS braeire videatur“, Unter
ſchiede vom erzbiſchöflichen Kreuze, welches QAus einem beſonderen
Grunde und kraft ſpecieller orſchri getragen werden ſoll, daß
das ild des Gekreuzigten den Tzbiſcho gewendet ſei,
„Ad distinetionem Crueis archiepiscopalis, cujus Crueifixus ipsum
Archiepiscopum respicere lebet. Ut nelnpe CX I1Ilius aSpectu III
Ullma animarum CUurda recreetur;“ ferner iſt vorgeſchrieben,
daß der Kreuzträger (wer immer ETL ſei) das Kreuz immer mit
edecktem Haupte trage, und wäre auch vorgeſchrieben, daß der
Kreuzträger einhergehe mitten unter zwei Acolythen oder Mini—
ſtranten), 30 Leuchter mit brennenden Kerzen ragen

Bei Proceſſionen werden gewöhnlich auch Fahnen ) getragen,
auf welchen Bilder der Muttergottes oder anderer Heiligen
gebracht ſind Auch ur dieſe gilt „Tespective“ was unter )
und für das Kreuztragen vorgeſchrieben iſt Das Uunter gilt
hier iun Betreff der Fahnenbilder, „Saltem PeL analogiam“; das
Unter gilt hier, u Betreff des Fahnentragens mit unbedecktem
Haupte, 1 einer Entſcheidung R Jun 1690

Linz Caſſian Vivenzi,
Ubprior der Carmeliten.

Die kirchlichen Fahnen dürfen nicht reieckig ſein. (Rituale rom.)


